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für Ihr Schreiben vom 29. November 2023 zum gesetzlichen Änderungsbedarf im GKV-Leis­

tungsrecht für Personen mit Geschlechtsinkongruenz und Geschlechtsdysphorie danke ich 

Ihnen. 

Sie sprechen das Urteil des Bundessozialgerichts (BSG) vom 19. Oktober 2023 (Bl KR 16/22 R) 

zum Leistungsanspruch einer non-binären Person auf eine Mastektomie und die damit verbun­

denen Probleme bei der Versorgung von transgeschlechtlichen Versicherten an. In diesem 

Zusammenhang bekräftigen Sie den dringenden Handlungsbedarf zur Umsetzung des im 

Koalitionsvertrag enthaltenen Auftrags, dass geschlechtsangleichende Maßnahmen vollständig 

durch die gesetzliche Krankenversicherung (GKV) übernommen werden sollen. 

In Vorbereitung der Umsetzung dieses Auftrags fand, auch unter Teilnahme Ihres Hauses, auf 

Einladung des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) bereits ein erstes Fachgespräch mit 

medizinischen Fachgesellschaften, Betroffenenverbänden und der Selbstverwaltung statt. Die 

Ergebnisse dieses Fachgesprächs sowie das Urteil des BSG fließen in die Überlegungen der Bun­

desregierung zur konkreten Ausgestaltung des Auftrags aus dem Koalitionsvertrag ein. Die Prü­

fungen sind noch nicht abgeschlossen. Eine abschließende Bewertung der Entscheidung des BSG 

kann erst erfolgen, wenn das Urteil im Volltext vorliegt. 

Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass ich beabsichtige, noch in dieser Legislaturperiode eine 

Neuregelung vorzulegen, die die Versorgung von Versicherten mit Geschlechtsinkongruenz und 

Geschlechtsdysphorie auf eine neue, eigenständige Grundlage stellt und auch die Behandlung 

nicht-binärer Personen ermöglicht. 






